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Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Unterschrift:

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 

Atmen erleichtert.  Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten 

eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder 

Sauerstoffgabe einzuleiten.  Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine 

Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind.  Bei Bewusstlosigkeit 

in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Atemwege offen halten.  

Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

Hinweise für den Arzt Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer 

Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

Verschlucken

Hautkontakt Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.  Verschmutzte Kleidung und 

Schuhe ausziehen.  Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen.  Einen Arzt verständigen.  

Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich 

reinigen.

Den Mund mit Wasser ausspülen.  Gebißprothese falls vorhanden entfernen.  Die betroffene 

Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.  

Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen 

Wasser zu trinken geben.  Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich 

sein kann.  Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch 

medizinisches Personal.  Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das 

Erbrochene nicht in die Lungen eindringt.  Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind.  Niemals einer 

bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen.  Bei Bewusstlosigkeit in stabile 

Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.  Atemwege offen halten. Eng 

anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

Empfehlung Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist 

entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden

Verhalten im Gefahrenfall

Verursacht schwere Augenreizung 

Verursacht Hautreizungen

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Kontaminiertes Löschwasser gem. den behördlichen Vorschriften entsorgen. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Umweltschutzmaßnahmen Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 

Kennzeichnungsetikett bereithalten

Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Kurzfristig Haut Bleichmittel. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser 

abwaschen.




